
Gemäß APO-GOSt § 26, 27, 36, 37, 38



§ 36 APO-GOSt: Prüfungsarten
 Abweichungsprüfungen (bei mehr als 4,0 Punkten 

von der Durchschnittsnote der Qualifikationsphase);
 Gefährdungsprüfungen 

 wenn in 2 Prüfungsfächern, darunter einem Lk, nicht 
jeweils mehr als 25 Punkte erreicht sind;

 Wenn die Mindestpunktzahl von 100 Punkten nicht 
erreicht ist

 Freiwillige Prüfungen zur Verbesserung der 
Durchschnittsnote



Grundsätze
 Bei mehreren Prüfungen bestimmt der Prüfling die 

Reihenfolge, Information der Schule bis 3. Juni, 12.00 
Uhr;

 Bei Bestehensprüfungen wird nach Erfüllung der 
Mindestbedingungen nur auf ausdrücklichen Wunsch des 
Prüflings weiter geprüft, der Wunsch wird aktenkundig 
gemacht;

 Abweichungsprüfungen MÜSSEN in jedem Fall 
durchgeführt werden, bei dem Prüfling zuzurechnendem 
Versäumnis: ungenügend;

 Verbesserungsprüfungen: Verschlechterung der 
Punktzahl der Gesamtqualifikation möglich, nicht aber  
Verschlechterung der Durchschnittsnote.



Berechnung
 Gewichtung von 2:1 vom schriftlichen zum 

mündlichen Ergebnis;
 Schriftliche Prüfung: Jeder Punkt zählt fünffach;
 Mündliche Prüfung: Jede Abweichung gegenüber dem 

schriftlichen Ergebnis zählt nur ca. 1 2/3 Punkte;
 Wichtig: Nicht einfach irgendwelche Prüfungen 

beantragen, sondern eigene Fähigkeiten 
REALISTISCH einschätzen, ggfs. Beratungs- bzw. 
FachlehrerIn fragen.





Mündliche Prüfung?


